
Reiner Geulen 
Die langsame Beseitigung des 
Rechtsschutzes im Umweltrecht 
Die Errichtung von Kernkraftwerken, vollendete Tatsachen 
im Planungsrecht, Abbau des Rechtsschutzes gegen 
umweltschädigende Großvorhaben 

Wer die Diskussion über den Rechtsschutz gegen umweltschädigende Großvorha
ben verfolgt und von den vereinzelt weitgehenden verwalrungsgerichtlichen Ent
scheidungen gegenüber Kernkrafrwerken oberflächlich KenntrUs hat,' kann z.u der 
Meinung gelangen, daß eine gerichtliche Kontrolle solcher Vorhaben grundsätzlich 
gewährleistet ist und in Zukunft sogar versrärkt wird. Ich werde im folgenden an 
einigen aktuell wichtigen Beispielen darlegen, in welchen Fonnen und in welchem 
Ausmaß gegenwärtig der Rechtsschurz gegen umweltschädigende Großvorhaben 
eingeschränkt wird. 

1 . Die Errichtung von Kernkraftwerken 

In atomrechtlichen Verfahren hatten die Verwaltungsgerichte bekanndich bereits in 
den 60er Jahren zu encscheiden, ob RechtsschuLZ insbesondere gegenüber Kern
krafrwerken bereits gegen Vorbescheide und Errichrungsgenehmigungen oder viel
mehr erst nach Fertigstellung des Vorhabens gegen eine Betriebsgenehmigung 
besteh!. Da das System des verwaltungsprozessualen Rechtsschutzes vorsieht, daß 
eine Klage nur dann zulässig und begTÜndet ist, wenn der Kläger in . eige.nen 
Rechten « verletzt ist (§ 4Z H, § 113 I VwGO), hatten die Betreiber solcher Vorha
ben argumenüert, die Kläger könnten erst durch den Betrieb, nicht aber bereits 
durch die Errichtung der Anlage in ihren Rechten verletzt werden.' Die oberen 
Verwalrungsgerichte haben jedoch frühzeitig - und seit dem grundlegenden Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts 2um Kemkrafewerk Würgassen im Jahre 197Z) 

einstimmig - vertreten, daß Vorbescheide und Teilerrichtungsgenehmigungen eine 
Präjudizierung späterer Betriebsgenehmigungen darstellten und folglich in vollem 
Umfang mit rechclichen Argumenten über betriebsbedingte Auswirkungen ange
fochten werden können . Im Würgassen-Urteil des BVerwG heißt es hierzu: 

.Eine genehmigungspflichtige Anlage wird - selbstverständlich - nur errichtet, um betrieben 
zu werden. Eine Anlage, die etwa wegen ihres ungünstigen Standans niche betrieben werden 
d~rf. verfehlte ihren Zweck. Ihre Errichtung wäre für den Unternehmer nicht nur wenlos, 
sondern wegen der hohen Baukosten ein großes, vielleicht existenzgefährdendes Verluscge-

r Da! jüngste Bcispid ist der noch unveröffentlichte Beschluß dcs OVG Lüncbutg zum KKW Brunsbül
tcl vom 1. Juli '979 (OVG VII B p/76). Ocr Beschluß sem sich (.., au<Sehlicßlich mil den 
Aus .... irkungen der Emissionen des Isotops Jod!) 1 au.seinandcr und legt Emi<SionsgTenz .... erte für den 
Berrieb de.s KKW fe.s r, der eine W,ederinberriebn,hme des seit einem Störfall vom ,8_ Juni '979 
stilliegenden KKW von Nachrwilungen im Werte vOn mehreren '00 Mio_ DM erforderlich machl. Eine 
ähnliche Enuchcidung hane d:os OVG Lüneburg b~fCilS 1978 hin,iehtlich des Kernkraftwerk, G~,,· 
hacht~Krüml\lel getroffrn (ET 1979. 184). 

~ VgJ. z. B. die Aus(ührungen BVcowG DVBI '97>. 67g (679)· 
3 BVerw<3 OVBI ' 97>,678. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-2-170
Generiert durch IP '13.59.104.97', am 23.04.2024, 13:41:47.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-2-170


schäft. Die Genehmigungsbehärde muß daher <ehon bei der Enlscheidung über die Genehmi
gung zur Errichtung der Anlage die möglichen Folgen des Bctriebs dieser Anlage prüfen .• ' 

In der Folgezeit galt diese Rechtsprechung insbesondere in den rechtskräftigen 
Entscheidungen der Oberverwaltungsgerichte im summarischen Verfahren nach 
§ 80 VwGO unangefochten. Im Beschluß des Bayrischen Verwalrungsgerichtshofs 
zur Errichtungsgenehmigung für das Kernkrafrwerk G~fenreinfeld heißt es: 

"Obwohl die streitgegenstandliehe Entscheidung nur die En-ichtung des Kernkrafrwcrks 
betriffr, kann sie auch mit Darlegung über die möglichen Auswirkungen seines Betriebs 
angegriffen werden. Da die Anlage nur errichtet wird, um betrieben ~u werden, muß die 
Genehmigungsbehörde schon bei der Entscheidung über die Errichlungsgenehmigung die 
mög~chen Folgen des Betriebs prülen .~' 

Das OVG Lüneburg führte ebenfalls 1974 in einer Entscheidung 2U einer Teilgeneh
migung für das Kernkraftwerk Stade aus, die einzelnen Teilgenehmigungen stÜnden 
"in einer Kette zusammenhängender Verwahungsakteu, so daß es für den Kläger 
,.von ganz erheblichem Inreresse (sei), in diesem Stadium des Verfahrens durch 
einen gerichdich angeordneten Vollzugsaufschub eine Unterbrechung der AutOma
tik des Genehmigungsprogramms herbeizuführen «; "die vielfach unbewußte Ein
flußnahme des fakrisch bereits ausgesprochenen oder vollzogenen auf die Emschei
dung einer Koncrollinstanz« müsse zugunstcn des Klägers berücksichtigt 
werden.~ 

Es liegt auf der Hand, welche fundamentale Bedeutung das frühe Einse[zen des 
Rechtsschutzes für die Gegner solcher Anlagen hat. Zum einen schafft der Vollzug 
der Teilerrichtungsgenehmigungen - der Bau des Kernkraftwerkes - hinsichtlich des 
Standortes sowie der Anlage selbst vollendete Tatsachen, die eine Erteilung weiterer 
TeiJgenehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb präjudizieren. Daruberhinaus 
hat die Unanfechtbarkeit von Vorbescheiden und Teilerrichtungsgenehmigungen 
eine unmittelbar rechtliche Konsequenz: Durch die Bestandskraft eines Vorbeschei
des oder einer Teilgenehmigung wird eine rechtliche Bindung der Behörde gegen
über dem Betreiber bewirkt, die im gleichen Umfang eine Präidusion der gegen 
diese Bescheide gerichteten Einwendungen Dritter zur Folge hat.? Selbst wenn die 
eigentliche Betriebsgenehmigung ihrerseits nur bei Vorliegen der Genehmigungs
voraussetzungen erteilt werden darf,8 sind hinsichtlich der bestandskrähigen Be
scheide über den Standon, das Konzept und die Errichtung die Einwendungen 
Dritter abgeschnitten; daruberhinaus ist im gleichen Umfang das der Genehmi
gungsbehörde gegenüber dem Betreiber zustehende Versagungsermessen9 redu
ZIert. 
Es wird unter diesen Umständen erhebliche praktische Auswirkungen haben, wenn 
die Tendenz der Verwaltungsgerichte anhält, den Rechtsschutz. gegenüber Vorbe
scheiden und Teilerrichtungsgenehmigungen einzuschränken oder ganz zu versa
gen . Die erste wichtige Entscheidung in dieser Richtung fällee das OVG Koblenz in 
einem summarischen Verfahren gegen die sofortige Vollziehung einer Teilerrich
rungsgenehmigung für das Kemkrairwerk Mülheim/Kärüch; das OVG KoblenL 

4 BVuwG DYnI '97',678 (679) ' 
I Bay VGH DVB! '971, '00 ('01). 
6 OVG Lüneburg DYnI'97I, '90 (191 1.) 
7 Vgl. §§ ;>:I. 7D AlOmG. 
8 01$ AtomG unterscheidet imbesondere zwischen Errich.ung,gnlehmigung und BcLricbsgcnchmigung 

und zwiscben Teilgcnchmigung und Vorbescheid ("ßl. § 7 I AtomG, §§ ,S. '9 A. VfV); vgl. hier:m 
auch Geul.n, Einschrinkung des RechtsschUlU5 gegen AtomanJ~gen KJ '978, '7' (171 L) 

9 Das von Genehrrugungsbehördcn bishu w."gehend beansprudne Versagung$enn~SeD nach S 7 11 
AtomG iSl vom BVerfG in der Kalk.r-Entscheidung ausdrücklich für verlassungsmäßig erkl.i.n worden 
(vg/ . BVerlG EuGRZ '978, ID (167 fl.). 
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'7:Z hob eine vom VG Koblenz beschlossene Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung der KJage im wesentlichen mie folgender Begründung auf: 

"Die Fortseuung der Bauarbeiten führt n:imlich nicht zu einer irreparablen Rechtsbeeinträch
tigung der Antragstellerin. um dercn Schulz es bci der aufschiebenden Wirkung von Rechts
mltteln allein geht. Ersl durch den Belrieb. nicht dagegen durch die Errichtung des Kernkraft
werks wird die Antragstellerin in ihren schützenswerten Rechten beeinträchtigt. Demgegenü
ber kann auch nicht der Hinweis, mir der Errichtung der Gebäude werde ,Unab:inderliches< 
bewirke, überzeugen.~'o 

Das Bundesverfassungsgericht hat darin keine Grundrechtsverletzung gesehen und 
eine gegen die Entscheidung des OVG Koblenz gerichtete Verfassungsbeschwerde 
zurückgewiesen. II Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht in der Begründung 
der Entscheidung ausgeführt, daß eine Nichtbeachtung atom rechtlicher Verfahrens
vorschriften während des Genehmigungsverfahrens eine Verletzung des Grund
rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheie (Art. ~ Ir GG) darstellen kann. tl 

Im wesentlichen zum gleichen Ergebnis wie das OVG Koblenz gelangte das 
Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum Kraftwerk Voerde. 'J Während 
jedoch die Entscheidung des OVG Koblenz in einem summarischen Verfahren nach 
§ 80 V VwGO erging und mit den ungeklärten Erfolgsaussichten im Hauptverfah
ren argumentierte, erging das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Kraftwerk 
Voerde in einem Klageverfahren. Das BVerwG wies die in zwei Instanzen erfolg
reich gewesene Klage gegen einen Vorbescheid und eine Teilgenehmigung ab und 
begründete dies hinsichdich der TeiJgenehmigung für den Bodenaushub damit, daß 
der Kläger hierdurch nicht in seinen Rechten verletzt sei, »da die genehmigten 
Erdarbeiten für den 4 km von der Baustelle enrfernt wohnenden Kläger immissions
schutzrechtlich unerheblich sind.«'4 
Die bisher weitestgehende Entscheidung fällte der VGH Baden-Wümemberg nun
mehr in einem summarischen Verfahren gegen eine Teilerrichtungsgenehmigung für 
das Kernkraftwerk Philippsburg H. q Obwohl die angegriffene Genehmigung so
wohl die Eignung des Standorces unter Einschluß eines positiven Gesamturteils über 
Anlage und Betrieb des Kernkraftwerks sowie ferner die Zulässigkeit des Baube
ginns für d~s Kernkr:lftwerk beinhaltete, wies der VGH Baden- Württemberg den 
Antrag rechtskräftig z.urück: 

.Weder dcr Umstaod, daß durch die Errichtung der Anlage ,unabänderliches bewirkt< werde 
- was bei den hier zu beurteilenden Fundarnentierungsarbeiten im übrigen bezweifelt werden 
kann - noch der Einwand, daß durch die Baumaßnahmen erhebliche linanzieUe Mittel auls 
Spiel gesetzt werden, kann im Rahmen dieser Entscheidung zugunsten der Antragsteller ins 
Gewichl fallen,." 

Die Tendenz, den Rechtsschutz gegen Vorbescheide und Errichtungsgenehmigun
gen für atomare Anlagen und andere Großvorhaben abzubauen, hat besonders 
starke Auswirkungen :wf das gegenwärtig größte Problem des Betriebs von Kern
kraftwerken, die Beseitigung des hoch-radioaktiven Abfalls (Entsorgung). AJs 
Anfang der 70er Jahre deutlich wurde, daß in einiger Zeit die Beseitigung des beim 

'0 OVG Koble"~ DVBI '977,730 (731); die erstirutan:z.liche Entscheidung ist abgedruckt in DVBI '')77, 
360. 

11 BVcdG EuGRZ '980, 17. 
" BVerfG EuGRZ '980, 17 (6~ 11.). Die außerordentlich umfangreiche .Abweichendc Mcin~ng" der 

Rich<er Simon und HcußDcr gelangl zu dem Ergebnis, daß die EntScheidung des OVG Koblenz 
aufzuheben gew<-sen wäre (BVertG EuGRZ 1980. \7 (68 fl.). 

1 J BVuwGE 5 I, '10; das geplante Krmwerk Voerd. j .. ein SteinkohlekrafIwerk. 
I~ BVerwGE 11, '10 (17')· 
Ij VGH Baden-Wümembcrg DOV '979, pI. 
,6 VGH Badcn-Wümcmbcrg DOV '979, pI (ju). 
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Betrieb der Kunk.r3ftwerke produz.ierten radioaktiven Abfalls nicht mehr möglich 
sein würde, enlwarfen die in der Bundesrepublik tätigen Betreiber gemeinsam mit 
der Bundesregierung ein Entsorgungskonz.ept, das schließlich in der 4. Novelle zum 
Atomgesetz'7 rechrlich im einzelnen geregelt wurde. Hiernach soll der radioaktive 
Abfall von den jeweiligen Bundesländern in »Landessammelstellen~ eingesammelt 
und zu einem vom Bund zu errichtenden Abfallendlager zur endgültigen unwieder
bringlichen Beseitigung verbracht werden.'s Nachdem einige Gerichte - insbeson
dere das OVG Lüneburg in der grundlegenden Entscheidung zum Kernkraftwerk 
Brokdorl '9 - entschieden hatten, daß die Sicherung der Entsorgung eine Genehmi
gungsvoraussetzung von Kernkraftwerken ist,'O führt der oben beschriebene Abbau 
des Rechtsschutzes gegen die Errichtung der Kernkraftwerke nunmehr dazu, daß 
die ungesicherte Entsorgung kein Hindernis für die Errichtung eines Kernkraftwer
kes sein soll. Der VGH Baden-Wümemberg begründet dies in seiner Entscheidung 
zum Kernkraftwerk Philippsburg TI rucht nur damit, daß die angegriffenen Beschei
de lediglich Teilerrichtungsgenehmigungen seien, die ihrerseits über den Betrieb der 
Anlage sowie über den Umgang mit den abgebrannten Brennelementen nichts 
aussagten," sondern spricht den Anaagstellern hinsichtlich der nuklearen Abfälle 
sogar die KJagebefugnis nach § 42 II VwGO ab, da diese Abfälle an einen anderen 
On gebracht würden, hinsichtlich dessen die in der Nähe des Kernkraftwerks 
lebenden AmragsteUer nicht klagebefugt seien: 

~ Vor allem aber hat nach § 9a 11 AtomG derjenige, der radioaktive Abfälle besitZ!, diese an 
eine Landessammclstelle oder an die Endlagerstelle des ßundes abzuliefern - vorbehaltlich 
einer speziellen Regelung, die vor allem so lange Platz greifen wird, als das Entsorgungskon
zept der Bundesregierung noch nicht voll verwirklicht ist. Die Erfüllung dieser Pflichten ist 
keineswegs an einen bestimmten On gebunden. Es erscheint gänzlich unbewiß, ob die 
möglichen Gefahren einer mangelhaften Encsorgung 3m Standon des KKW oder an einem 
entfernten, die Antr:tgsteller nicht gefährdenden On (etwa dem On der Wiederaufbereitungs
anlage oder dem Ort der Zwischenlagerung) auftreten würden. Im gegenwärtigen Zeitpunkt ist 
es überhaupt nicht auszumachen, wer von den Antragstellern durch die Erfüllung der Pflicht 
aus § 9a I A lornG in seinen Interessen geschünt sein könnte .• " 

Im Hinblick auf die materielle Rechtsweggarantie des Artikels 19 IV GG müßte die 
Konsequenz einer solchen Rechuprechung sein, daß jedenfalls am On: der Zwi

schen- bzw. Endlagerung die Klagebefugnis gegen die Erzeugung und Lagerung des 
nuklearen Abfalls gewährleistet ist. Dies ist aber nicht der Fall. Zwar ist jeder, der 
im Auswirkungsbereich des zu künftigen Lagers lebt, jedenfaUs gegenüber der 
Genehmigung zum Betrieb des Lagers klagebefugr, doch besteht diese Klagebefug
nis wegen der räumlichen Trennung z.wischen Produktion und Lagerung des 
nuklearen Abfalls nunmehr lediglich insofern, als der bereits produziene nukleare 
Abfall zum Lager verbracht wird; hinsichtlich der Verursachung de5 radioaktiven 
Abfalls - seiner Erzeugung im KKW - besteht auch am Lager keine Klagebefugrus. 
Darüberhinaus haben die Genehmigungsbehärden für die Zwischen- bzw. Endlage
rung des bereits produzienen radioaktiven Abfalls - anders als für die Errichtung 
von Kernkraftwerken - kein Handlungsermessen ; die nukleare Entsorgung nach 
§§ 9a und 9b AtomG ist eine Handlungspflicht der Betreiber verbunden mit einer 

'7 BGB! [ 'sn· 
,8 Vgl. ZW" Geseru:sgeschichte und -auslegung Winter., Atom- und Strah]cnschuurecht, München '97&. 

S. 65 I/.; Winlw, Zur Entwicklung cl •• Atom- und Snah!cnschul'uedus DOV '978. 26S; OVG 
Limeburg DVBI '97&,67 (7'), .KKW Brokdorf.; Sreuer, Die Entwicklung d .... UmweltscbuurechlS 
scit '977. NJW '979, t&61. 

" OVG Lünebu<l; DVBI '978, 67. 
10 VG Schleswig DVBI '977, J58 (H9); VG Wurzburg NJW 19]7, ,649 (,601.). 
2' Vgl. Fußnote S. 
11 VGH B.den-Wümcmberg DOV '979,51' (pl). 
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/74 Verpflichtung der Länder zur Errichrung der Landessammelstellen und einer Ver
pflichtung des Bundes zur Errichtung des Endlagers, 'J wie überhaupt die Recht
sprechung zum Abfallbeseitigungsgesetz, auf dessen verfahrensrechtliehe Regelun
gen § 9b V AwmG verweist, übereinstimmend davon ausgeht, daß eine geordnete 
Beseitigung des vorhandenen Abfalls gerade aus Gtünden des Umweltschutzes, der 
Verhinderung von Schäden für die Bevölkerung ete . geboten ist"~ Wenn die 
beschriebene Tendenz der verwalrungsgerichtliehen Rechtsprechung und Gesetzge
bung sich fortsetzt, ergibt sich, daß Rechtsschucz gegen die Produktion yon 
hoch radioaktivem Abfall prakrisch ausgeschlossen ist : Wo die Brennelemente er
zeugt werden - beim Betrieb des Kemkrafrwerks - fehlt die Klagebefugnis, da die 
ausgediemen Brennelememe in das Lager verbracht werden; wo das Lager errichtet 
wird, besteht kein RechtsschuLZ. da die Zwischen- und Endlagerung der Brennele
mente eine geserzliche Verpflichtung darstellt. 
Für die Zwischenlager, deren Bau in den nächsten Jahren weitgehende rechtliche 
und politische Auseinandersetzungen verursachen wird. wurde darüberhinaus die 
Bürgerbeteiligung im Genehrnigungsverfahren beseitigt. Bekanntlich -bedarf die 
Errichtung und Inbetriebnahme atOmarer Anlagen grundsätzlich eines Genehmi
gungs- bzw. PlanfeststelJungsverfahrens, das nach den Grundsäc7.en des BlmScnG 
und des AbfG ausgestaltet ist und im wesendichen Auslegung der Genehmigungs
unterlagen, Erhebung von Einwendungen durch die betroffenen Bürger. Durchfüh
rung eines Erärterungstermins etc. vorsieht (§§ 7, 9. 9b AlOmG mir entsprechenden 
Verweisen). Da die 4. Novelle zum AtOmgeseez auf der Basis des damaligen 
Encsorgungskonzepts der Bundesregierung eine »säkulare Endlagerung« für den 
gesamten in der Bundesrepublik anfallenden hoch-radioaktiven Abfall vorsah" und 
die "Landessammelstellen .. lediglich dem Umschlag und der Transportsicherung der 
Brennelemente auf dem Weg vom Kernkraftwerk zum Bundesendlager dienen 
sollten, wurde für das Bundesendlager ein umfangreiches PlanfeststeUungsverfahren 
vorgesehen (§ 9b AcomG). für die ~Landessammelsrellen" jedoch ein vereinfachtes 
Genehmigungsverfahren ohne irgendeine Bürgerbeteiligung (§ 9C AtomG). Im ver
gangenen Jahr scheiterte jedoch die von der Bundesregierung verfolgte Konzeption 
eines "nuklearen Entsorgungszentrumso in Gorleben; die Inbetriebnahme eines 
Endlagers wird auch von dem Betreibcr für dieses Jahrhunden nicht mehr erwartet, 
Baubeginn eines Endlagers im SalzstOck Gorleben würde frühestens Anfang der 
90er Jahre dieses JahrhundertS sein . Für die "LandessammelstelJen« zeichnet sich 
nunmehr die Perspektive ab. als Langzeitzwischenlager für unbegrenzte Dauer 
abgebrannte BrenneJemence aufnehmen zu müssen. Da eine Änderung des § 9C 
AcomG trotzdem nicht beabsichtigt ist, ergibt sich nunmehr für die Genehmigung 
dieser Anlage eine widersinnige Konsequenz: Während für jede Straßenkreuzung. 
für "Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten oder Holzspanplatten«. für 
Telegrafenwege und für ortsfeste Container unter Müllschluckern. für »Anlagen zur 
Zubereitung oder Verarbeitung von Kälberroägen zur Labgewinnung"'O und vieles 
mehr ein förmliches Genehmigungs- bzw. Planfeststellungsverfahren mit Offenle
gung der Unterlagen. Einwendungsmöglichkeit und Erärterungstermin vorge
schrieben ist, sollen die zu Langzeitzwischenlagem umfunktionierten »Landessam
meIstelIen« nunmehr in einem einfachen Genehmigungsverfahren erwa vergleichbar 
einer Gastsüttenerlaubnis errichtet und betrieben werden. Im Genehmigungsver-

'J VGH Blden-Wümemberg DOV '979, 521 (pI). 
'4 Vgl. z. 8 . VGH Blden-Würncmberg RdL '976, lS sowie BRS '}, Nf. '4' . 
's Vgl. Winters, }.,omrcch., S. 65 11. mit Nachweisen. 
16 Vgl. di~ Regelungen der einulne" Fachpl.nungsg,,,,,u sowie des § 1 der~ . BJmSchV. 
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fahren für das größte gegenwärtig geplaMe Zwischenlager in Ahaus (Bundesland 
Nordrhein-Wesualen) hat das völlige Unverständnis der betroffenen Bürger gegen
über dieser Entrechtung dazu geführt, daß die Genehmigungsbehärde »ohne recht
liche Verpflichtungu die Bürgerbeteiligung in analoger Anwendung zu § 7 IV 
AtomG durchführt.'7 Den gleichen Weg wählten die Genehmigungsbehörden im 
Planfeststellungsverfahren für das unterirdische Lager ASSE n (Land Niedersach
sen).18 Lediglich in Berlin wird die Errichtung eines Langz.eitzwischenlagers für 
schwach-radioaktive Abfälle ohne Bürgerbeteiligung durchgeführt, obwohl die 
Entsorgung dieses Lagers wegen der Schließung des Lagers ASSE II für unbestimm
te Zeit verunmöglicht iSt.'~ 

.2. Schaffung vollendeter Tatsachen, Bau- und PlanurigSTeche 

Angesichts der Entwicklung, den Rechtsschutz gegen die Errichtung von Großvor
haben abzubauen, ist offensichtlich von Bedeutung, in welcher Weise die Betroffe
nen gegen solche Maßnahmen vorgehen können, durch die Genehmigungen (Plan
feststellungen) rechrlich und faktisch präjudiziert werden. Die Landesregierungen 
legen durch Änderungen der Raumordnungsplanung sowie neuerdings durch soge
nannte ~SlandortSicherungspläne «- Vorgaben insbesondere für die Standorte großer 
Anlagen fest, die zu einer bau- und planungsrechtlichen Bindung im Sinne der 
St~lIldortplanung führen, ohne ihrerseits gerichtlich überprüibar zu sein.)O Präjudi
zien werden ferner durch die Betreiber geschaffen . Lange vor einer formellen 
Srandonentscheidung und vor Erteilung einer Errichtungsgenehmigung beginnt die 
Anlegung der für das Vorhaben spezifischen Infrastrukturen. Ein Unternehmen wie 
die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufbereirung von Kembrennstoffen legr ein 
außerordentlich umfangreiches, detailliertes und wissenschaftlich bemühtes Kon
zept der Änderung der Raumordnung im weiten Umkreis ihres geplanten .Entsor
gungsz.entrumsu Gorleben zu einem Zeitpunkt vor, zu dem die Raumordnungsbe
hörden noch nicht einmal begonnen haben, sich hierüber Gedanken zu machen,!' 
Die Hochspannungsleitungen von Kernkraftwerken werden von den Bctreibern 
errichtet, noch bevor auch nur die Anträge auf Eneilung aromrechdicher Genehmi
gungen gestellt sindY Der Bau des Bergwerks zur Errichtung des Bundesendlagers 
wird weit fortgeschritten sein, wenn die erSte Teilerrichcungsgenehmigung für das 
Endlager nach § 9b AtomG ertcilt wird. 
Gegenüber den der atomrechtlichen Errichrungsgenehmigung vorausgehenden 
rechtlichen und faktischen Präjudizien besteht regelmäßig kaum gerichtlicher 

'7 Amt,blatt fUr den Kreis Borken Nr . 610979, S. 1. 

•• Für die ASSE. in der seil J.mrcn eine (:<kusche Endbgerung ohne die erforderlich< Planfcs1S\ellung 
beltiehen wurde, i.u au/grund der Regelungen des AtomG ohnehin unkhr, in welcher Wei.., cine 
Lagerung genehmigung.fähig iSl (,·gl . WinlOrs , AIOmfi-cht, S. H f.) . 

'9 In Bedin ist die Re-chubg< lür die Genehmigungsbehärde einfach .. , da An. '9 IV GG aurgrund des 
gehenden Bes'!I2.ungucchts eingeschränkt ist und die entsprechenden "omrechllichen Genehmigung"" 
die Zustimmung der AlIiicncn Kommandatur vonus<e!un (vgl. BKIO [61 J S vom t 1. Juli t961, An. 
J 11). 

30 Für d .. Baurecht .r~ibl , ich das ,us § r IV BlhuG, im übrigcn .bcr lueh aus den jewcJigcn 
Phnungsgesetun der L>nder . 

) 1 Vgl. Unr.crlagen für ein Raumordnungsverf.hren nach S '4 NROG zu den Auswirkungen des 
gcplmten Em,orgung,zentrums Gorleben, vorgelegI vOn du D<'Uuehen G",dlsch.n für Wiederaufbe
r<.irung \'on KernbrennstoHen, Hannover, Juli '978 . 

p Vgl . z. B. d.n Entwurf .in"" Standonsicherungsplans für d.o.s bnd Hessen vom 4. 9. 1979; für mehrere 
veruichnC1c Slaodonc liegen ber.i!, Hochspannung;sverbindungen, die nach ihrer Auslegung und 
IUpazit.11 nur für den Bau von KroJIWerhn brauchbar ,ind. 
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I76 Rechtsschutz. Die allgemeinen Planungsvorgaben wie Standonsicherungs- und 
Raumordnungspläne sind für den Einzelnen gerichdich überhaupl nicht überprüf
bar. Gegenüber infrastrukrurellen Bauvorhaben wie beispielsweise der Errichtung 
von Hochspannungswegen oder yon Straßen- und Eisenbahnrr.l.Ssen besteht zwar 
grundsätzlich eine Klagebefugnis Betroffener, doch scheitern Gerichtsverfahren 
regelmäßig daran, daß die prognostischen Angaben über die Erforderlichkeit sol
cher Vorhaben wegen der grundsätzlichen Planungshoheit der Behörden nur sehr 
eingeschränkt überprüfbar sind. Hinsichtlich derjenigen Maßnahmen, die Betreiber 
auf den von ihnen erworbenen Grundstücken zur Vorbereitung eines bestimmten 
Vorhabens durchführen (Rodungen, Planierungen, Bodenaushub, Einzäunungen) 
ist eine Klagebefugnis nach § 42 II VwGO regelmäßig rucht gegeben; dem Berg
recht, auf dessen Grundlage Bohrungen und Arbeiten zur Errichtung des Bundes
endlagers durchgeführt werden, sind Nachbarrechte, die nicht auf der unmittelbaren 
Verletzung des Grundeigentums beruhen, ohnehin fremd») 
Aus diesen Gründen war in der Vergangenheit der Rechtsschutz zunehmend 
bedeutsam geworden, der gegenüber den Bauleitplänen bestand, in denen die 
planungsrechtlichen Grundlagen der jeweiligen Vorhaben gelegt wurden, und zwar 
vor allem deshalb, weil die Bebauungspläne, in denen die Vorhaben regelmäßig 
ausgewiesen werden,H unabhängig yon der atomrechtlichen Genehmigung im Nor
menkontrollverfahren nach § 47 VwGO gerichtlich überprüft und für nichtig 
erklärt werden können. Die überprüfung insbesondere des Abwägungsvorgangs bei 
Aufstellung des Bebauungsplans umfaßt auch grundsärzJich einen anderen Bereich 
als die überprüfu ng der atomrechtlichen Genehmigungen, da für die Bauleitpla
nung gemäß § I VI BBauG das Vorhaben unter dem Gesichtspunkt einer geordne
ten städtebaulichen Entwicklung geprüft wird, während im atomrechdichen Geneh
migungsverfahren die Rechtsgüter Leben und Gesundheit insbesondere im Hinblick 
auf die Schadensvorsorge von Bedeurung sind. lI 

Ziel des »Gesetzes zur Beschleunigung von Verfahren und "ZUr Erleichterung von 
Investitionsvorhaben im Städtebaureche« vom 6. Juli '979 (BGBI. I, S. 949), das im 
wesentlichen eine Novellierung des BBauG ist und im August J979 in Kraft trat, ist 
es, diese Möglichkeiten des Rechtsschutzes gegen Bauplanungen weitgehend zu 
beseitigen. 
Hinsichtlich der Abwägung sieht das BBauG bekanntlich einen umfangreichen 
Katalog von Belangen und Interessen vor, die bei der Aufstellung von Bauleieplänen 
zu berücksichtigen sind, und zwar nicht nur .. eine dem Wohl der Allgemeinheit 
entsprechende sozialgerechte Bodennutzung~ und »eine menschenwürdige Um
welt«, sondern auch zum Beispiel "die Belange des Umweltschutzes", »die Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege~ sowie insbesondere .die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse« (vgl. im einzelnen § I 

VI BBauG). Das Bundesverwalrungsgericht hatte hierzu in ständiger Rechtspre
chung entschieden, daß die »Zusammenstellung des Abwägungsmaterials«, die 
begriffliche »Abgrenzung der Gesichtspunkte, die abwägungserheblich sind, und 
zweitens die Entscheidung darüber, welche konkret vorliegenden Umstände umer 

JJ Vgl. zum Recht.-;.ehutz gegenüber vorbereitenden B.umaßnahmen im einzelnen Geulen, Einschrän
kung d<'S RcchliSChutze$ gegen Atomanl.gen, KJ 1978, ;7'. Säm(~che bi.her für du Bundescndlagcr 
durchgeführten Bohrungen wurden bergrc"Chtlich und nicht uomrcchtlich genehmigt, einsch~eß~ch 
der Tiefbohrungen, die u .•. der Anlegung eines Sch3Chte:s für das Endl.g.r dienen. 

H Faktisch wcrd .... die Anlagen fast immer bauleitplancrisch ausgewiesen, was nach meiner Aullas.mog 
auch erforderlich i.1. Die in letzter Zeit gclühru: Diskussion, ob K~mk,...J"",erke auch noch nach § )5 

BBauG gcnehrnigungsfiihig sind, ""re eine eigene Abhandlung wert. 
J j Vgl. hie"u die wnlas.scnde Dustdlung von Wimer, Bevölkerungsnsiko und subjektives Ölh-n,lich.,.. 

Recht im Atomrechl, NJW '979. J9;. 
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diese Begriffe subsumien werden können« in vollem Umfang der gerichtlichen 
Kontrolle unterliegen. während die spätere Gewichrung dieser Belange als Aus~ 
druck planerischer Gestalrungsfreiheit nur eingeschränkt gerichdich überprüfbar 
sei. J6 Unter den »Heilungsvorschriften« der Beschleunigungsnovelle findet sich 
jedoch eine Bestimmung, durch die eine gerichtliche überprüfung der Abwägung 
weitgehend ausgescblossen werden soll: 

»Mängel im Abwiigungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichilich und auf das 
Abwägungsergebnis von EinfluR gewesen sind .• (§ 15 5 b BBauG n. F.) 

Daß bei der Planung die Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen nicht berück
sichtigt wurden. führt mithin nur dann zu einer Nichtigkeit des Bebauungsplans. 
wenn dieser Mangel »offensichtlich« ist. 

Darüberhinaus sollen nach der BeschleunigungsnoveUe Verfahrens/ehler bei der 
Aufstellung der Bauleitpläne weitgehend »unbeachdich« sein (vgl. im einzelnen 
§§ ! 5 p. b. c BBauG n. F.). Dies gilt insbesondere für die Durchführung der 
Bürgerbeteiligung, für das Erfordernis, Bauleitpläne zur besseren gerichclichen 
Kontrolle schriftlich zu begründen sowie für die Bekanntmachung und Veröffentli
chung des Bauleitplans; außerdem verjähren verfahrens rechtliche Einwendungen 
nach einem Jahr. - Schließlich soll ein Bebauungsplan in Zukunft rechtswirksam 
sein bzw. geheilt werden können, wenn unter Umgehung der zweislufigen Baule.it· 
planung der Bebauungsplan vor dem Flächennutzungsplan oder ganz ohne ihn 
erstellt wird (vgl. im einzelnen § 8 Ill, IV BBauG n. F.). Für das Land Berlin , in dem 
in der Vergangenheit Kraftwerks- und Autobahnplanungen wegen schwerer Verlet
zungen des Bauleitplanungsrechts durch mehrere Gerichtsentscheidungen untersagt 
wurden, sieht die Beschleunigungsnovetle sogar eine Spezialregelung vor, derzufol
ge der vom Abgeordnetenhaus beschlossene Flächennutzungsplan verwaltungsin
tern "anzupassen« ist, wenn er in Widerspruch zu e.inem Bebauungsplan stehtY 
Die BeschleunigungsnovelJe zeigt in klassischer Weise das Scheitem des Versuches, 
durch die Erweiterung behördlicher Planungsbefugnisse eine menschenwürdige 

Städtebauplanung zu realisieren. Im Jahre 1976 waren durch Änderungen des 
Bundesbaugesetzes und des Städtebauförderungsgesetzes eine Erweiterung der Pla
nungspflichten sowie der Bürgerbeteiligung und der gerichdichen Kontrolle von 
Planungen eingeführt worden. nachdem deutlich geworden war, daß eine den 
Bedürfnissen der Bevölkerung gerechte städtebauliche Planung mit dem geltenden 
Baurecht nicht möglich war und die Bürgermeister der Großstädte bereits von einer 
drohenden "Unregierbarkeit der Städte" sprachen. Die rechdichen »Instrumenta
rien« dieser Reform wurden nunmehr in vollem Umfang zurückgenommen. die 
materiellen und fonnellen Rechte der betroffenen Menschen (Abwägung ihrer 
Interessen und Beteiligung am PlanaufsteUungsverfahren) weiter eingeschränkt als 
jemals zuvor in der Geschichte des BBauG. Dieses ähnelt in seiner neuen Fassung 

einer Karikatur auf die materielle Rechtsweggarantie des Anikels 19 IV GG: 
Während im vorderen Teil des Gesetzes umfangreiche nachbarschützende Hand· 
lungspflichten der Planungsbehörden und Beteiligungsrechte der Betroffenen kon
stituuen werden. sehen die neu eingefügten Bestimmungen am Ende des Gesetzes 
vor. daß eine Verleuung dieser Vorschriften »unbeachtlich" ist. geheilt werden 

)6 VgJ. BVerwGE 45. 309 ()11 I.) - FlachgJasuneil - und EH, )0 sowie zusammenf • ...,nd Weyreulher, 
S.uR 19n, 293 H. 

37 Hintergrund i51 eine Entscheidung de, OVG B.,.lin, die den Beb.uungsphn für ein Teil .. uck der 
gcplAInen S .. d ... ulOb>h.n rur nicluig cr~e (OVG Berlin ZIBR 1979, "S}. D~ Verfihren machte 
deuI~ch, daß der FI'chennucrun&Spl"" für die g ..... nue Berliner Autobahnplanung nich,ig .ein könnle, 
so daß diese Planung pt~liscb tu.s.mmcngebrocben ware. 
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178 kann oder aus anderen Gründen im Gerichtsverfahren niche geltend zu machen 
ist. l8 

Neben der weitgehenden Einschränkung der gerichtlichen Kontrolle von Bauleit
plänen betrifft die Beschleunigungsnovelle in einem noch nicht absehbaren Ausmaß 
den Rechtsschutz im gesamten Bau- und Planungsrecht. Die vom Bundesverwal
rungsgericht in letzter Zeit entwickelte Rechtsprechung, über den klassischen 
bau rechtlichen NachbarschulZ hinaus aus dem "Gebot der Rücksichmarune" eine 
Klagebefugnis gegenüber Bauvorhaben auf benachbarten Grundsriicken anzuerken
nen,J9 wird durch die in der Beschleunigungsnovelle erweiterten Befreiungsmög
üchkeiren relativien. Gleiches gilt für die Rechtsprechung der Oberverwaltungsge
richte, derzufolge .im Wege der einstweiligen Anordnung Maßnahmen der Bauvor
bereitung oder des Baubeginns von Einzelnen untersagt werden können, wenn das 
beabsichtigte Vorhaben ohne die edorderliche Bauleitplanung realisiert werden 
soll;~o diese Rechtsprechung ist deswegen von Bedeutung, weil eine Klagebefugnis 
in diesen Fällen schon bei Vorliegen eines tatsächlichen oder rechtlichen Nachteils 
(§ 47 II VwGO) vorliegt und die strengen Anforderungen an die Klagebefugnis bei 
der baurechtlichen Nachbarklage mithin nicht bestehen. 

J. Einzelrle umwellschädigende Großvorhaben 

Eine langsame Beseitigung des Rechtsschutzes voUzieht sich schließlich in wichtigen 
Spezialgebieten des Umweltrechts. Ich beschränke mich im folgenden darauf, diese 
Tendenz an einigen Beispielen zu verdeudichen: 
Im fmmissionsschutzrecht bestand bekanntlich seit Inkrafttreten des BImSchG im 
Jahre 1974 Unklarheit darüber, ob und umer welchen Voraussetzungen Großemit
tenten in solchen Gebieten genehmigungsfähig sind, in denen die Vorbelastung 
hinsichtlich bestimmter SchadstOffe bereits den Bereich vorhersehbarer Gesund
heitsschädigung erreiche hat. Während verschiedene Oberverwa!tungsgerichte in 
einer fallbezogenen Rechtsprechung versuchten. die Genehmigungsfähigkeit hin
sichtlich der gesamten meßbaren Vorbelastung im Immissionsgebiet zu beurteilen 
und hierbei insbesondere die gesundheitsscbädigenden Auswirkungen des Zusam
menwirkens verschiedener Schadstoffe (sogenannte Synergese) zu berücksichti
gen~l, lehnee das Bundesverwaltungsgericht im Voerde-Uneil eine solche "Gesamt
betrachtUng« ab und entSchied. daß eine Genehmigung nur dann rechtswidrig ist, 
wenn hinsichtlich der in der TA Luft bezeichneten Schadstoffe die angegebenen 
Grenzwerte nachweislich überschritten sind4'. Nach dem Entwurf des 2. Gesetzes 
zur Änderung des BlmSchG soll nunmehr jedoch auch in solchen Gebieten, in 
denen die Grenzwerte überschritten sind, ein Großemiuent genehmigungsfähig 
sein, .wenn sichergesrellc iSt, daß der Antragsteller durch Stillegung, Beseitigung 

3S Nach meiner Aull:usung verlelZl eine so weilgehende Einschränkung der Gerichtlichen Obcrpru(ung 
dcr Einhaltung geset7.lich gewährter Rechte Art. 19 IV GG; auch ln der Literalur sind verfassungsre<:ht
~ch.e Bedenken erhoben worden, liehe z. B. Boe<:kcr, Heilung mangdhalttr B.u\eilpl'nc und Satzun
gen BauR '979, }6\; siehe luch Gubch .. Verfahren,beschleunigung und InvenitionstTle:ichterung im 
S,;;d.ebaurecht NJW 1979, lO7l; Sö/ker, Gesetz. zur Be,chleunigung, Landkreis '979. 486; Sofket, 
Verbh","sbeschleunigung ZR]> 1979,9'; Fricse. Novelle tum BBauG St.ädtetag '979. \67. 

39 VgJ. imbesondere IW ...... G DVBI 19n. 7'1. 
40 Vgl. insbnondtTc QVG Hamburg MDR '9n, 431; OVG Ber~n NJW 1977, 118} sowie die 

grundlegende system.,ische D.rsrellung von GrOlh, Auswirkungen der erweilerten KJagebefugnis 
OVB! 1979, '79. 

41 OVG Münster DV"ßI 1976,79°. 
4' BV.rwGE 1\. '10 (.60 ff.). 
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oder Änderung einer Anlage die Emissionen dieser Luftverunreinigungen erheblich 
vermindert oder, soweit eine Verminderung der Emissionen nach dem Stand der 
Technik nicht möglich ist, auf sonstige Weise die Emissionsverhältnisse im Einwir
kungsbereich verbessert« (§ 6b des Enrwurfes). Die Gesetzesänderung wird für den 
Rechtsschutz gegen die Errichrung und den Betrieb von Großemiuenten in Bela
stungsgebieten weitergehende Folgen haben als der Abbau des Rechtsschutzes 
gegen die Errichrungsgenehmigungen für Atomkraftwerke. Denn das Gesetz er
möglicht nicht nur die Errichtung, sondern auch die Inbetriebnahme einer Anlage, 
wenn hinsichtuch der durch den Betrieb verursachten Emissionen die Schädlich
keitsgrenz,e im Einwirkungsbereich überschritten isr, falls nur der Betreiber oder die 
Genehmigungsbehörde durch eine prognostische Behauptung darlegt, daß der 
Betreiber in Zukunft die Emmissionsverhältnisse im Einwirkungsbereich verbessern 
wird . Auf die Verbesserung der Immissionen, das heißt der schädlichen Einwirkun
gen, soll es dabei nicht ankommen. Da die Betreiber von Großemittenten und die 
Genehmigungsbehörden bekanntlich immer behaupten, daß sie die Emissionen 
mindern werden und daß die Luft demnächst besser wird. wird bei Inkrafttreten des 
Gesetzenrwurfes ein Rechtsschutz gegen solche Anlagen gerade in Belastungsgebie
ten weitgehend verunmöglicht sein. 
Ähnliches gilt im Chemikalienrecht, das seit Bekannrwenen der schädigenden 
Auswirkungen beim Betrieb von Chemieanlagen erstmals in der Fachliteratur 
ausführlicher diskuuert wird. Im Grunde ist ein Chemikaüenrecht bzw. ein Rechts
schutz gegen Errichtung und Betrieb von Chemieanlagen überhaupt nichr existent. 
Zwar sieht die 4. BImSch V ein formelles Genehrnigungsverfahren auch hinsichtlich 
einiger Chemieanlagen vor,~} doch sind die die StOffe, die beim Betrieb von 
Chemieanlagen Gesundheitsschädigungen hervorrufen können, fase ausnahmslos in 
der TA Luft nicht geregelt.'1 Das Voerde-Urteü des Bundesverwalrungsgerichrs, 
demzufolge immissionsschutzrechtlich im wesentlichen nur die in der TA Luft 
geregeJten Immissionsgrenzwerte entscheidungserheblich sind, ist nach meiner Auf
fassung schon aus diesem Grund praktisch nicht haltbar und dürfte in der weiteren 
Rechtsprechung des Bundesverwalrungsgerichts korrigiert werden45 . Das sogenann
te Chemibliengesetz" dessen Regierungsemwurf Ende '979 vorgelege wurde , wird 
voraussichtlich ebenfalls keinen Rechtsschutz gegen Chemieanlagen gewähren . Der 
Gesetzentwurf besteht im wesentlichen aus allgemeinen Absichtserklärungen und 
regelt im übrigen nur das Verhältnis zwischen der Genehmigungsbehörde und dem 
jeweiligen Betreiber. Nachbarschützende Regelungen, die eine Klagebefugnis der 
vom Betrieb der Chemieanlage betroffenen Menschen begründen würde, sind nicht 
vorgesehen. Der Entwurf enthält nicht einmal materielle Voraussetzungen für ein 
behördliches Eingreifen gegen Chemieanlagen, geschweige denn ein Recht der 
Betroffenen, ihrerseits den Betrieb solcher Anlagen gerichtlich untersagen zu lassen. 
falls die Auswirkungen gesundheitsschädigend sind. Auch nach dem BJmSchG 
besteht eine solche Möglichkeit - etwa in Form einer Verpflichrungsklage oder einer 
Anordnung nach § !2J VwGO mit dem Ziel einer Stillegung der Anlage - nicht, da 
es nach der Fassung der §§ 20, 2 ( BlmSchG schon der Behörde praktisch unmöglich 
ist, einen formell genehmigten Betrieb zu untersagen und im übrigen der betroffene 

43 Vgl. z. B. § 1 Zi/l.r '7 der 4- BlmSchV. 
~ Aueh die gepl~nte Novelle sieh, lediglich eine unbedeutende Erweiterung des K. ulogs bcuichnl.'ler 

Schldsroffe vor. 
45 BVcrwGE j \, IjO (160 L); da.. Vocrde-Uneil ....... die letzt.: imminionsschulzreclltlich. Enucheidung, 

für die d.r I. s.,n~l dos BVe""G zuständig war, in Zukunlt sind der IV. und der VII . Sen .. 2u<Lindig. 
Das Uneil dürfte auch mit der zilienen Entscheiduog des BVerlG zum Kernkraftwerk Mülheim-Kär
lieh unvereinbar sein (vgl. obeo Fu(lnole I ,) . 

179 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-2-170
Generiert durch IP '13.59.104.97', am 23.04.2024, 13:41:47.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1980-2-170


180 Einzelne wegen des behördlichen Ermessens eine solche Untersagung von der 
Behörde nur verlangen könnte, wenn deren Ermessen sich zu einer Handlungs
pflicht verdichtet hätte. 
Weitgehende Änderungen seehen im Bergrecht bevor. Das und Niedersachsen, 
dessen Salzstöcke zur Tidenspeicherung flüssiger Scoffe sowie zur Zwischen- und 
Endlagerung von radioaktivem Abfall ausersehen sind, hatte schon frühzeieig durch 
Erlaß eines Tiefspeichergeset1.es die rechtlichen Voraussetzungen zur "behälterlosen 
unterirdischen Tiefspeicherung« von Rohöl bzw. festen radioaktiven Stoffen ge
schaffen.,6 Als die Landesregierung den SaJzstock Gorleben-Rambow als möglichen 
Standon des Bundesabfallendlagers nach § 9a AtomG vorschlug, beschloß das Land 
in Ablösung des noch weitgehend geltenden Allgemeinen Preußischen Berggesetzes 
ein Landesberggesetz47, das die Rechte zur Aufsuchung und Gewinnung bestimmter 
Schätze - darunter des Steinsalzes - dem Grundsriickseigenrumer entzog und 
ausschließlich dem Land selbst zuwies (§ I NdsBergG). Gleichzeitig wurden die 
Rechte des Bergunternehmers zur Durchführung von Tiefbohrungen und »vorbe
reitenden Untersuchungen des Uncergrundes<, gegenüber den Grundeigentümern 
erweiten (§§ lb, lC NdsBergG). 
Diese Gesetzesänderungen leiteten zunächst für das Land Niedersachsen eine 
Stärkung der Rechte des Bergunternehmers gegenüber dem Grundeigentümer ein. 
Zwar gah im Bergrecht seit Jahrhunderten die Regel, daß der Grundeigentümer 
Maßnahmen auf der Oberfläche nach dem Grundsatz »dulde, aber liquidiere" 
hinnehmen muß. wenn sie zur Fonfübrung des Bergbaus erforderlich sind. Das 
bisherige Bergrecht regelte dadurch jedoch vornehmlich Falle, in denen per Aufsu
chen unterirdisch lagernder Mineralien die Beanspruchung der Oberfläche etwa zur 
Durchführung eineT Bohrung oder zur Errichtung eines Förderturms unerläßlich 
war, ohne daß dem Grundeigentümer durch den Bergbau weitere Nachteile entstan
den. Durch die beabsichtigte Nutzung unterirdischer Hohlräume zur Tietenspei
cherung von 01 oder zur Endlagerung radioaktiver Abfälle wird die Oberfläche 
jedoch über die konkreten Eingriffe hinaus durch Emissionen, Grundwasserkonta
minationen und radioaktive Strahlung in einem unvorhersehbaren Ausmaß betrof
fen. was zum Beispiel bei der Errichtung des Endlagers Gorleben zu einer Untersa
gung der don betriebenen Milchwinschaft in größerem Umkreis führen würde, so 
daß die gegenwärtig stattfindende Transformation des Bergrechts von einem Recht 
zur Aufsucllung von Bodenschätzen zu einem Recht der unterirdischen Lagerung 
von Rohöl, radioaktiven Abfällen eec. vielmehr zu einer Stärkung der Rechte des 
Grundeigentümers führen müßte. 
Demgegenüber sieht der Entwurf eines Bundesberggeset1.es, das erstmals seit Schaf
fung des Preußischen Allgemeinen Berggeserzes von 1865 eine länderubergreifende 
Regelung des gesamten Bergrechts schaffen soll. eine generalklauselhafte Ermächti
gung des Bergunrernehmers gegenüber dem Grundeigentümer vor. Hiernach isr 
dem Bergunternehmer das Grundeigentum im Wege der zwangsweisen bergrechdi
chen Grundabtrerung zum Beispiel zu überlassen, »wenn die Versorgung des 
Marktes mit Rohstoffen, die Erhaltung des Arbeitsplatzes im Bergbau oder der 
Bestand oder die Verbesserong der Winschaftsstruktur gesichen werden sollen«.·s 
Da der Bergbau - auch beispielsweise die Tietenspeicherung VOn Rohöl- praktisch 
immer betrieben wird, um den Markt mit Rohstoffen 1.U versorgen, und da 

46 Nds. Tidenspeicherge..<eu vom 10. Mai ,~69' 
47 Gesetz zu. J\nderung und Bereinigung des Bergrechts im Lande Ni~de"ad\5en vom 10. Mä ... 1978. 
4& En,wurf eiQ<!S BundesbcrggcsetUs vom 9, Dezember "77 (BT-Drucksache 8h)IS). § 78 J; das 

bergrechtliche Institut der .Grundabtretung. entspricht der ölfenl\ich-cuhtlichcn En.eignung. 
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selbstverständlich beim Bergbau Arbeitsplätze »im Bergbau« geschaffen werden, 
würde die beabsichtigte Regelung die Rechte des Grundeigentümers in der Praxis 
weitgehend beseitigen. Neben den beabsichtigten Tiefenspeicherungen und -lage
rungen würde die Regelung don Auswirkungen haben, wo durch den Bergbau 
unmietelbar die Oberfläche in Anspruch genommen wird. So wird zum Beispiel im 
Raum KölnlDüren in den nächsten JO Jahren Braunkohle im Tagebau auf einer 
Fläche von über JOO km' ausgebeutet; die dort befindlichen Döner, Wälder und 
Infrastrukturen soUen restlos beseitigt werden . ~9 Nach Inkrafttreten des Bundes
berggeset:l.es dürfte es dem Berguntemehmer nicht schwer faUen, darzulegen, daß 
diese Form des Bergbaus den Markt mit Rohstoffen versorgen und einige Arbeits
plätze schaffen wird, so daß die Beseicigung und Zerstörung der gesamten Oberflä
che rechtmäßig durchgeführt werden kann. Ohnehin Hehen die hier beschriebenen 
Rechte. deren Einschränkung das neue Bergrecht bewirken wird, nur den Grundei
gentümern zu; andere Rechte an der Oberfläche - z. B. ein Recht auf Erhaltung von 
Wäldern, Flußläufen. selbst von Landschafts- und Naturschutzgebieten - sind 
jedenfalls nach der überwiegenden Rechtsprechung und Literatur nicht nachbar
schützend und begründen daher keine Klagebefugnisse einzelner Menschen oder 
Verbände. lo 

4. Schlußfolgerung 

Die wesentliche Ursache des bescluiebenen Abbaus des Rechtsschutzes gegenüber 
Planungsemscheidungen und faktischen Präjudizierungen dürtre darin liegen, daß 
die Betreiber solcher Vorhaben sämtliche wesemlichen Planungsemscheidungen 
lange vor Einsetzen einer staatlichen Planung vorbereiten. Faktisch vollzieht sich für 
die Genehmigungsbehörden. die nach ihrer gesetzlichen Stellung die Anträge von 
Betreibern hinsichtlich der Genehmigungsvoraussetzungen zu überprüfen hätten. 
ein langsamer Prozeß der Amalgamierung an vorgegebene und teilweise bereirs 
faktisch vollzogene Planungen. Zudem sind die Behörden :l.ur sachgerechten über
prüfung der Genehmigungsfähigkeit etwa eines Atomkraftwerkes schon aufgrund 
ihrer personellen Ausstatrung regelmäßig kaum in der Lage. was durch die Einset
zung von Beiräten und Kommissionen, deren Mitglieder im übrigen meise auch den 
Unternehmen der Atomindustrie nmeseehen. nur verdeckt wird. 
Der beschriebene Amalgamierungsvorgang. der in der verwaltungsrechtlichen Lite
ratur als .. behördliches Vollzugsdefizit" bezeichnel und diskutiert wird, hat Aus
wirkungen auf die Funktion der Gerichte und des Rechtsschutzes überhaupt. In 
dem Maße, in dem die faktische Planung der Großvorhaben von der staatlichen 
Exekutive faktisch auf die Betreiber übergeht, ist das gerichtliche Verfahren die 
letzte Möglichkeit, die Auseinandersetzungen zwischen Betreibem und betroffenen 

49 I n der Bcgrondung du Geset2cncwuris h.,;ß, es duu: • Vor du Novcllieruog der B"ggeselzc der 
Land" in den Jah~n '9)7 und '?J? konme die Ab,relung bebau,er Grundstücke iiberhaup, ruch, 
verlangt werden. Die foruchrelttnde Dichte der Besiedlung und der größcr~ R.>umbed..lrf, der durch die 
modunen Anb.umethooen. insbesondere in T.gcb~utn, hervoCßerufcn wurde. machte <"$ crlordcrli~h, 
auch die Abtrerung beb.uter Grund.,ücke zu ermägUchtn. Diese Gesichtspunkte haben im Laufe der 
Zeit ein noch größeres Gewich, erhalteD .• (BT-Pruck$.che 8/JJIj. S. )26). 

jO Vgl. z. ß . BVerwG Buchhoh An. I GG. Nr. "; Ans't2e zur BegrUndung ciner Kl.gebefugnis 
gegenüber Schädigungen dn N><ur befinden sich 7. · B. OVG Berlin OVGE '4.9& (NJW '977. !Ja); 
Sennig. Sy"emdynrunüchc uod energetische Ube.legungen zur Klagebefugnis im N aruuchu12rccho.. 
N~rur und Recht '979, 9. D.gcförd<:. Zum Abwehr.echt gegen rechtswidrige Veränderungen der 
Erholung.landschit, B,yVBl 1?79 490; Holm.nn. Das KlageTech, der N.ru.- uod UmwduchUl7.ver
bönde Bay VBI 197). 16S. 

18/ 
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Bürgern im Rahmen eines staatlich reglememienen Verfahrens zu bewältigen. Diese 
Zusammenhänge waren im einzelnen zu untersuchen. Ich möchte hierzu lediglich 
abschließend folgende These formulieren: 
Die neuere Entwicklung des Umweltrechts, Baurechts sowie insbesondere des 
Atomrechts zeigt, daß die Verwaltungsgerichte aufgrund ihrer strukturel1en Funk
tion der überprüfung einzelner rechtlicher Maßnahmen das zunehmende Planungs
und Entscheidungsddizit der Exekutive nicht annäherungsweise kompensieren 
könne . Den Verwaltungsgerichten wächst demgegenüber unter zwei Aspekten eine 
besondere Bedeutung zu . Zum einen werden die Verwaltungsgerichte auch in 
Zukunft hinsichdich der Erteilung von Berriebsgenehmigungen die fehlende exeku
tive Kontrolle durch eine eigene Oberprüfung mit Hilfe von Sachverständigengut
achten ersetzen und hierbei am letzten Punkl eines Planungs- und Genehmigungs
verfahrens eine gewisse Kormolle der schädlichen Auswirkungen von Großvorha
ben ermöglichen; allerdings wird diese überprüfung umer dem Vollzugsdruck 
bereits begonnener oder sogar fertiggestellter Anlagen stehen. Hinsichtlich der 
gesamten Planung, Bauvorbereirung sowie der Errichtung der Vorhaben wird 
Rechtsschutz tendenziell, wenn auch nicht vollständig, abgebaut und im wesentli
chen auf die überprüfung der Einhaltung verfahrensrechdicher Regelungen be
schränkt werden. 
Zum anderen werden die verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen eine mittelbare 
Bedeurung im Zusammenhang mit den politischen Auseinandersetzungen um ge
plante Großvorhaben gewinnen. Von veranrwonlichen Politikern ist wiederholt 
geäußen worden, verwaltungsgerichtliche Entscheidungen gegen Atomkrafrwerke 
seien nur don gefallen, wo große Demonstrationen scangefunden haben. Tatsäch
lich bestehen Baustops gegenüber AtomkrafTWerken lediglich in Brokdorf und 
Whyl, die im unmittelbaren Zusammenhang mit großen politischen Auseinander
seezungen ergIngen. 
Unter diesen Voraussetzungen indizien der Abbau des Rechtsschutzes gegenüber 
umweltschädigenden Großvorhaben einen zunehmenden Legitimationsverlust aller 
drei staatlichen Gewalten im gesamten Bereich des Umweluechts und insbesondere 
des Atomrechts. Damit ist jedoch nichts gesagt über die faktische Realisicrbarkeit 
solcher Vorhaben. Zu prognostizieren ist vielmehr, daß das zunehmende Defizit 
verwaJtungsbehörd~cher und gerichtlicher Kontrolle insbesondere bei der Planung 
und Errichtung von umweltschadigenden Großvorhaben die Betroffenen zuneh
mend dazu veranlassen wird, ihre Rechte durch unmittelbares politisches Handeln 
durchzusetzen. 
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Europäische Verlagsanstalt 

Redaktion Kritische Justiz (Hrsg.) 
Der Unrechts-Staat 
Recht und Jusliz im Nationalsozialis
mus 
211 Seilen . Kart. DM J 6,80 

Die praktische Negation des deutschen Faschismus, eine Voraus
setzung daflir, daß die Demokratie in der Bundesrepublik am 
Leben bleibt, kann nur gelingen, wenn der Nationalsozialismus 
in seinen Grundstrukturen theoretisch begriffen wird. 

Die in diesem Sammelband vorgelegten Arbeiten bieten die 
Quintessenz einer mehr als zehnjährigen, von selbstrechtferti
genden Verkürzungen ungetrübten Durchleuchtung des national- 
sozialistischen Terrorapparats. Untersucht werden die Rolle der 
nationalsozialistischen Rechts- und Staatsdoktrin und die Funk
tionsformen der Justiz des Dritten Reiches. Abschließend wird 
die Auseinandersetzung der bundesdeutschen Justiz mit den NS
Gewaltverbrechen behandelt. Hierbei wird die gängige Vorstel
lung korrigiert, daß die Justiz der Bonner Republik die vom NS
Staat in Gang gesetzten Massenverbrechen stets ohne Vorbehalt 
geahndet habe. 

Europä ische Verlagsans talt 
Savignystraße 61-63 6000 Frankfurt am Main 1 
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